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' .''<••'•' 
•vom 25. März 1'982 < . - • v. ."'i . y ' : \ - , . V - . . 
(GBl. I Nr. 11 S. 208) \ / ' r ć . W - : ^ ' 4 : * 

Auf der Grundlage des § 40 des Grenzgesetzes vom 25. März 1982 (GBl. I Nr. 11 
S. 197) und des § 19 der Grenzverordnung vom 25. März 1982 (GBl. I Nr. 11 S. 203) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgen
des angeordnet: ' 

A n m e r k u n g : Das Grenzgesetz ist unter Reg.-Nr. 4 .1. abgedruckt. r " 

i: Abschnitt • ,.. '•• --̂  v.:-^v-; 
Allgemeine Bestimmungen ''..':>y:-^.;:/C^J ' 

§ 1 - -:;::'}::''^.-y ,:/:•" ' / ' ^ ^ 
Arbeiten im Schutzstreifen " • ) • ' • 
(1) Die Erlaubnis zur Durchführung von Feld-, Wald- und anderen volkswirtschaftli
chen Arbeiten im Schutzstreifen gemäß § 7 der Grenzverordnung erteilt der zuständige 
Kommandeur der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik (nachfol
gend Grenztruppen der D D R genannt). Die Erlaubnis ist in der Regel 4 Tage vor Be-r 
ginn der Woche, in der die Arbeiten durchgeführt werden, zu beantragen. 
(2) Die Durchführung von Arbeiten im Schutzstreifen, außerhalb geschlossener Ort
schaften ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestat
tet. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Kommandeurs der Grenz
truppen der DDR. 

v(3) Das Mitführen von Zugmitteln, Fahrzeugen aller Art und Arbeitsgeräten in den 
Schutzstreifen ist in dem für die durchzuführenden Arbeiten unerläßlichen Umfang ge
stattet. Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsgeräte sind nach Einstellung bzw. Beendi
gung der Arbeiten auf den von den Leitern der Betriebe oder Einrichtungen mit Zu
stimmung des zuständigen Kommandeurs der Grenztruppen der DDR festgelegten 
Plätzen, in der Regel außerhalb des Schutzstreifens, und gegen unberechtigte Benut
zung gesichert abzustellen. 
(4) Der Anbau hochwachsender land- und forstwirtschaftlicher Kulturen, die Ein
richtungen von Weideplätzen sowie die Errichtung von Stroh- und Heuschobern im 
Schutzstreifen bedarf der Zustimmung des zuständigen Kommandeurs der Grenztrup
pen der DDR. Für den Weideauftrieb von Tieren im Schutzstreifen sind ausbruchsi
chere Koppeln zu errichten. , 

Tauchsport und Unterwasserarbeiten » » 
(1) In den Grenzgewässern im Schutzstreifen ist das Tauchen mit Tauchgeräten aller 
Art und das Fotografieren und Filmen unter Wasser grundsätzlich nicht zulässig. 
(2) In den Seegewässern außerhalb der Grenzzone ist das Tauchen mit Tauchgeräten, 
einschließlich Tauchanzügen, nur in den durch den Chef der Bezirksbehörde der Deut
schen Volkspolizei Rostock freigegebenen Gebieten und mit registrierten Tauchgeräten 
gestattet. 
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(3) Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 können durch den Chef 
der zuständigen Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei gestattet werden. 
(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für Unterwasserarbeiten, die 
durch staatliche Organe und dazu berechtigte Betriebe durchgeführt werden. Vor Auf
nahme dieser Unterwasserarbeiten ist die Zustimmung des zuständigen Kommandeurs 
der Grenztruppen der DDR einzuholen. Nötwendige Sofortmaßnahmen zur Rettung 
von Menschenleben, zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen und zur Beseiti
gung anderer Gefahren und Störungen können unabhängig von der vorherigen Zustim
mung des zuständigen Kommandeurs der Grenztruppen der DDR durchgeführt wer
den. Sie sind diesem unverzüglich zu melden. , , ( • 

§3 
Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen 
(1) Foto-, Film-, Fernsehaufnahmen, andere bildliche Darstellungen und Ründfunk-
aufnahmen im Schutzstreifen sowie von militärischen Objekten, Grenzübergangsstel
len und anderen Kontrolleinrichtungen im Grenzgebiet bedürfen der Erlaubnis der 
Hauptabteilung Presse des Ministeriums für Nationale Verteidigung. Die Erlaubnis ist 
grundsätzlich spätestens 14 Tage vorher zu beantragen. 
(2) Private Foto- und Filmaufnahmen im Schutzstreifen innerhalb von Ortschaften 
sind gestattet. Militärische Objekte, Grenzübergangsstellen und Grenzsicherungsanla-
gen dürfen dabei nicht aufgenommen werden. . V W ' V " ' - ; ' 

§v - y 
Vermessungs- und topographische Arbeiten 
Die Durchführung von Vermessungs- und topographischen Arbeiten sowie die Anferti
gung von Skizzen im Schutzstreifen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Kom
mandeurs der Grenztruppen der DDR. 

§ 5 • .•••];•. : • . ' ^ ^ ' y ^ X 
Jagden und Sportschießen 
(1) Das Sportschießen mit pątronierter Munition im Schutzstreifen ist nicht zulässig. 
(2) Die Durchführung von Jagden und Sportschießen mit pątronierter Munition in 
der Sperrzone bedarf der Erlaubnis des Leiters des zuständigen Volkspolizei-Kreisam
tes. Anträge sind spätestens 14 Tage vor Beginn der Jagd bzw. des Sportschießens ein
zureichen. . 
(3) Die Lagerung und Aufbewahrung von Jagd- und Sportwaffen sowie pątronierter 
Munition im Schutzstreifen und in der Sperrzone ist grundsätzlich nicht gestattet. Bei 
der Erteilung der Erlaubnis gemäß Abs. 2 kann eine kurzfristige Aufbewahrung von 
Jagd- und Sportwaffen sowie pątronierter Munition in der Sperrzone gestattet werden. 
Anmerkung: Siehe dazu auch § 4 Abs. 1 der AO vom 15. 12. 1972 zur Regelung des Sporttau
benwesens (GBl. M973 Nr. 3 S. 41). 

(4) Bei der Durchführung von Jagden darf nicht in Richtung Schutzstreifen bzw. 
Staatsgrenze geschossen werden. Eine Verfolgung des Wildes in den Schutzstreifen 
hinein oder auf das Hoheitsgebiet des benachbarten Staates ist nicht zulässig. 

§6 
Sprengmittel : '" ' y ' :"": •. :• 
Die Lagerung und Aufbewahrung von Sprengmitteln im Schutzstreifen und in der 
Sperrzone ist grundsätzlich nicht zulässig. Über Ausnahmen entscheidet der Chef der 
zuständigen Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. 

(3S) 
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Veranstaltungen 
(1) Veranstaltungen im Schutzstreifen, in der Sperrzone und in den Seegewässern der 
Deutschen Demokratischen Republik sind erlaubnispflichtig. ' 
(2) Die Erlaubnis ist, soweit andere Rechtsvorschriften keine längere Frist festlegen, 
mindestens 14 Tage vor der Durchführung der Veranstaltung durch den Veranstalter 
oder einen von ihm beauftragten Verantwortlichen schriftlich zu beantragen für: 
a) Veranstaltungen im Schutzstreifen und in der Sperrzone bei der örtlich zuständi
gen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei/ •-,.^rwo^"-''^/p^-Sf^^^l-. ,/-;'£v. 
b) Veranstaltungen in den Seegewässern bei der Bezirksbehörde der Deutschen 
Volkspolizei Rostock. 
(3) Der Erlaubnispflicht gemäß Abs. 1 unterliegen nicht die Veranstaltungen, die in 
anderen Rechtsvorschriften von der Erlaubnispflicht ausgenommen sind. 
• -'̂  f / . •v-.-. ••/••..•.",; ••̂ ŝ •••••J r̂:̂ ^:••:•'̂ ';̂ r•̂ ł•.:̂ T̂r::̂ -''v̂ .̂ ••,̂ .̂ • . 

Maßnahmen bei Luftraumverletzungen " 
Bei der Durchführung von Maßnahmen im Falle von Luftraumverletzungen gemäß 
§ 28 des Grenzgesetzes werden die in der Anlage 1 verzeichneten Signale und Zeichen 
gegeben. , . . 

': '.:.'T-'- V-./,- y ' i ' - ••. •<•. . ; - y ' s •'• ••'• ••; * ;' 
I I . Abschni t t , . ' t' \ ' ...•- '>:. >v 
Ordnung im Grenzgebiet zur Bundesrepublik Deutschland N •:; j <*•' 
Erlaubnis zum Aufenthalt / r' ;'yi,':-''v . i ' ; 

§9 
Bürger, denen nach § 3 der Grenzverordnung die Zuzugsgenehmigung erteilt wurde, er
halten bei der polizeilichen Anmeldung in ihren Personalausweis eine Erlaubnis einge
tragen, die zum Aufenthalt im Schutzstreifen bzw. in der Sperrzone berechtigt. Die Er
laubnis wird örtlich begrenzt und zeitlich befristet. ' 

§10 
(1) Bürger, die ihren Wohnsitz außerhalb des Grenzgebietes und ihren ständigen Ar
beitsplatz im Grenzgebiet oder die ihren Wohnsitz in der Sperrzone und ihren ständi
gen Arbeitsplatz im Schützstreifen haben, erhalten auf Antrag der Leiter der Betriebe 
und Einrichtungen sowie der Vorsitzenden der Genossenschaften zum Aufsuchen des 
Arbeitsplatzes von dem für den Arbeitsort zuständigen Volkspolizei-Kreisamt eine Er
laubnis in den Personalausweis eingetragen. Diese Regelung gilt für Schüler ab 14 
Jahre entsprechend. Die Erlaubnis wird örtlich begrenzt und zeitlich befristet. 
(2) Die im Abs. 1 genannten Leiter bzw. Vorsitzenden sind verpflichtet, bei Beendi
gung des Arbeitsrechtsverhältnisses oder Wegfall der Gründe, die zur Eintragung der 
Erlaubnis in den Personalausweis führten, das zuständige Volkspolizei-Kreisamt un
verzüglich zu benachrichtigen. 

§11 . ' . ' " ; ^ 
(1) Bürger, die ihren Wohnsitz außerhalb des Grenzgebietes haben und aus berufli
chen oder persönlichen Gründen vorübergehend in das Grenzgebiet einreisen wollen, 
sowie Bürger, die ihren Wohnsitz in der Sperrzone haben und vorübergehend aus be
ruflichen oder persönlichen Gründen in den Schutzstreifen einreisen wollen,; müssen 
einen entsprechenden Passierschein besitzen. 
(2) Passierscheine zur Einreise in das Grenzgebiet aus beruflichen Gründen sind von 
den Leitern der Betriebe und Einrichtungen sowie den Vorsitzenden der Genossen-
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4.3. 000480 
GrenzorÜhung 

Schäften und gesellschaftlichen Organisationen für die bei ihnen Beschäftigten bzw. 
von ihnen Beauftragten bei der für den Sitz der Einrichtung zuständigen Dienststelle 
der Deutschen Volkspolizei schriftlich zu beantragen. Die Leiter bzw., Vorsitzenden ha
ben den Passierschein nur für die Zeit der Ausübung der Arbeiten den Berechtigten 
auszuhändigen. A: 7 X 7 
(3) Passierscheine zur Einreise in das Grenzgebiet aus persönlichen Gründen sind 
von den im Grenzgebiet wohnhaften Bürgern bei der für ihren Wohnsitz zuständigen 

, Dienststelle der Deutschen Volkspolizei für die zu ihnen einreisenden Personen schrift
lich zu beantragen. 
(4) Passierscheine zur Einreise in das Grenzgebiet zum Zwecke des Aufenthaltes in 
Kur- und Erholungsheimen oder in Hotels des Reisebüros der Deutschen Demokrati
schen Republik sind unter Vorlage der Einweisung bzw. des Reiseschecks bei der für 
den Wohnsitz des Einreisenden zuständigen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei 
zu beantragen. ' * . 7 A- : -7 .. ' A ; 

§ 12 • - .•• 44''4-/.^J,y X •0::r4^l:;. 'V;.: •.' 
Meldepflicht . '.. 77,.(K V-'A; • <'' 'X. 7' ,"' • ••'•R'• X-'y-• ••• y <•:[.•-rX 
(1) Bürger, die in das Grenzgebiet einreisen, sind verpflichtet, sich 
a) bei einem Aufenthalt im Schützstreifen von mehr als 12 Stunden unverzüglich 
nach der Einreise, 
b) irr der Sperrzone innerhalb von 12 Stunden nach Einreise, soweit der Aufenthalt 
12 Stunden übersteigt, 
bei der zuständigen Meldestelle bzw. dem zuständigen Abschnittsbevollmächtigten der 
deutschen Volkspolizei anzumelden und vor der Abreise abzumelden. 
(2) Die Eintragung in das Hausbuch hat unverzüglich, unabhängig von der Aufent
haltsdauer, zu erfolgen. Bei der Eintragung ist die für den Aufenthalt im Grenzgebiet 
erforderliche Erlaubnis vorzulegen. 
(3) Der Wohnungsgeber hat für Bürger, die sich bei ihm aufhalten und nach Abs. 1 
meldepflichtig sind, die Nebenmeldepflicht gemäß den Bestimmungen der Meldeord-

• nung zu erfüllen. 7,7 :..,.>.:•>• ,; • ;< • 
A n m e r k u n g : Siehe § 13 der Meldeordnung vom 15. 7. 1965 i. d. F. der Bkm. der Neufassung 
vom 10. 6. 1981 (GBl. I Nr. 23 S. 282). 

§ 1 3 : \ '• -J ' \/:7,^;-: .-v^ 
Aufenthalt im Schutzstreifen A 
(1) Im Schutzstreifen ist Bürgern der Aufenthalt außerhalb von Ortschaften, Ortstei
len und emzelstehenden Gehöften grundsätzlich nur in der Zeit von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang gestattet. , ! 
(2) Bürger, die ihren Wohnsitz im Schutzstreifen haben, können die für den" Verkehr 
freigegebenen Straßen und Wege auch außerhalb der im Abs. 1 genannten Zeit benut
zen.' V ' ^ A A : ' - ' '  •5 -̂'7"; • ' '. ' • • "  • 
(3) Die Ein- und Ausreise Von Bürgern zur ständigen Berufsausübung im Schutzstrei
fen außerhalb der im Abs. 1 genannten Zeit ist durch die Leiter der Betriebe und Ein-

, richtungen sowie die Vorsitzenden der Genossenschaften beim zuständigen Komman
deur der Grenztruppen der DDR zu beantragen. -

§ 14 •' •' A 7 - ,H7 
Ordnung auf den Grenzgewässern ' V A 
(1) In den Grenzgewässern gemäß § 6 des Grenzggesetzes sind die Ausübung des An
gelsports und das Baden an den von den zuständigen Kommandeuren der Grenztrup
pen xier D D R festgelegten Stellen gestattet. 



(2) Die Benutzung von Wasserfahrzeugen ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausgenom
men sind Fahrzeuge der Fischerei, der Binnenschiffahrt, der Wasserstraßeninstandhal
tung, des Wasserstraßenaufsichtsamtes der Deutschen Demokratischen Republik, der 
Wasserwirtschaftsdirektion sowie der Verkehr von Fahrzeugen auf der Grundlage völ
kerrechtlicher Verträge und mit den vorgeschriebenen Dokumenten. 
(3) Die Ausübung der Fischerei ist mit Grenzfischereischein, der vom Stellvertreter 
für Inneres des Vorsitzenden des zuständigen Rates des Bezirkes nach Zustimmung 
durch den zuständigen Kommandeur der Grenztruppen der DDR ausgestellt wird, ge
stattet. Die Ausstellung des Grenzfischereischeines kann mit der Erteilung von Aufla
gen verbunden sein. • * v "K • •.• •: ,'' ; ••• ' 
(4) Liegeplätze für Fischereifahrzeuge, Fahrzeuge der Wasserstraßeninstandhaltung, 
des Wasserstraßenaufsichtsamtes der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Wasserwirtschaftsdirektionen im Schutzstreifen bestimmt der zuständige Kommandeur 
der Grenztruppen der DDR. Die Fahrzeuge sind vom Rechtsträger, Eigentümer oder 
sonstigen Nutzer so zu sichern, daß eine unbefugte Benutzung ausgeschlossen ist. 
(5) Die zur Fischerei bestimmten Wasserfahrzeuge sind durch den zuständigen Rat 
des Bezirkes zu registrieren und erhalten ein Erkennungszeichen. 

Durchführung zwischenstaatlichi vereinbarter ; .-/v 
Arbeiten und Maßnahmen !.)<••--.-V; 
(1) Die Durchführung von Arbeiten und Maßnahmen an der Staatsgrenze, insbeson
dere /. :" ' , : • } . / : -v-V'-r •:• 
a) die Kontrolle des Verlaufes der Staatsgrenze und der Markierung sowie deren Un
terhaltung und Instandhaltung, 
b) die Instandhaltung und der Ausbau der Grenzgewässer, ; / %^>:^.xrf^A 
c) der Betrieb, die Kontrolle und die Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen 
und Einrichtungen sowie die Entnahme von Wasser aus den Grcnzgewässern, > 
d) der Bau und die Instandhaltung von Verkehrsanlagen und Einrichtungen, -
e) die Durchführung forstwirtschaftlicher Arbeiten, . .);•' 
f) -die Schadensbekämpfung und; ^^:ry ' • *•'-J'-'K-^^yĄ'Ji'^:;i'C^ 

g) der Fischfang , 
sowie damit verbundene Grenzübertritte von Bürgern der Deutschen Demokratischen 
Republik öder der Bundesrepublik Deutschland erfolgen auf der Grundlage der entr 
sprechenden völkerrechtlichen Verträge und der dazu abgeschlossenen Vereinbarun
gen. 
(2) Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik bzw. deren Be
auftragte haben zur Gewährleistung der im Abs. 1 genannten Arbeiten und Maßnah
men rechtzeitig die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Kommandeu
ren der Grenztruppen der DDR durchzuführen. ,v , 

I I I . A b s c h n i t t ' - -H;7'>;>.••• ', ; • ^Ih^-'y^^x^-/ 

Ordnung im Grenzgebiet zu Berlin (West) 'V : ' ,̂  l i -
Erlaubnis zum Aufenthalt , 
§16 . y' L. - •'• 
Bürger, denen nach § 3 der Grenzverordnung die Zuzugsgenehmigung erteilt wurde, er
halten bei der polizeilichen Anmeldung in ihren Personalausweis eine Erlaubnis einge
tragen, die zum Aufenthalt im Grenzgebiet (Schutzstreifen) berechtigt., Die Erlaubnis 
wird örtlich begrenzt und zeitlich befristet. . 

Soz. Landesverteidigung - 6. Nachtrag ' v , ' ; ; '.-.*.•••>•.•':;' / ' • ' : ' • ? ' ' < . ( * ' ) . 
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§ 1 7 
(1) Bürger, die ihren Wohnsitz außerhalb des Grenzgebietes und ihren ständigen Ar
beitsplatz im Grenzgebiet haben, erhalten auf Antrag der Leiter der Betriebe und Ein
richtungen sowie der Vorsitzenden der Genossenschaften von den für den Arbeitsort 
zuständigen Abteilungen Innere Angelegenheiten der Räte der Kreise/Stadtbezirke ei
nen einheitlichen Ausweis mit der Erlaubnis zum Betreten des Betriebes innerhalb des!. 
Grenzgebietes über die festgelegten Zugangswege. Das gleiche gilt für Schüler ah 14 
Jahre, die ihren Wohnsitz außerhalb des Grenzgebietes haben und innerhalb des 
Grenzgebietes eine Schule besuchen oder in Betrieben unterrichtet werden. 
(2) Der Ausweis verliert seine Gültigkeit nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Er
laubnis oder, bei Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses bzw. bei Beendigung des 
Schulbesuches. ., 
(3) Die JLeiter der Betriebe und Einrichtungen sowie die Vorsitzenden der Genossen
schaften sind verpflichtet, ungültige Ausweise unverzüglich einzuziehen und den zu
ständigen Abteilungen Innere Angelegenheiten der Räte der Kreise/Stadtbezirke zu 
übergeben. Die zuständigen Volkspolizei-Kreisämter/Volkspolizei-Inspektionen sind 
durch die Abteilungen Innere Angelegenheiten von der Beendigung des Arbeitsrechts
verhältnisses (Schulbesuches) in Kenntnis zu setzen. 

§ is •••r;V?; ••/;:"'-' -;;/ V.A\, : : :
;

 y - C : 

Für Bürger, die ihren Wohnsitz außerhalb des Grenzgebietes haben und aus berufli
chen oder persönlichen Gründen vorübergehend das Grenzgebiet betreten wollen, gilt 
§ 1.1 entsprechend. . ; 

§ 1 9 V ^ - A V ' : , : 
Meldepflicht 
(1) Bürger, die in das Grenzgebiet innerhalb des Bezirkes Potsdam einreisen, sind 
verpflichtet, sich bei einem Aufenthalt von mehr als 12 Stunden unverzüglich nach der 
Einreise bei der zuständigen Meldestelle bzw, dem zuständigen Abschnittsbevollmäch
tigten der Deutschen Volkspolizei anzumelden und vor der Abreise abzumelden. 
(2) Die Eintragung in das Hausbuch hat unverzüglich, unabhängig von der Aufent
haltsdauer, zu erfolgen. Bei der Eintragung ist die für den Aufenthalt im Grenzgebjet 
erforderliche Erlaubnis vorzulegen. J > ; , 
(3) Der Wohnungsgeber hat für Bürger, die sich bei ihm aufhalten und nach Abs. 1 
meldepflichtig sind, die Nebenmeldepflicht gemäß den Bestimmungen der Meldeord
nung zu erfüllen. 

A n m e r k u n g : Siehe § 13 der Meldeordnung vom 15. 7. 1965 i. d. F. der Bkm. der Neufassung 
vom 10. 6. 1981 (GBl. I Nr. 23 S. 282). ] ' • • • ' - , } 

§ 2 0 ^ ' V " " ' ' : ' ^ ^ 
Ordnung auf den Grenzgewässern : > * 
(1) In den Grenzgewässern gemä§ § 6 des Grenzgesetzes sind die Ausübung des An
gelsports und das Baden untersagt. Die Benutzung von Wasserfahrzeugen ist grund
sätzlich nicht zulässig. Ausgenommen sind Fahrzeuge der Fischerei, der Binnenschiff
fahrt, der Wasserstraßeninstandhaltung, des Wasserstraßenaufsichtsamtes der Deut
schen Demokratischen Republik, der Wasserwirtschaftsdirektionen sowie Fahrzeuge 
im grenzüberschreitenden Verkehr, soweit die erforderlichen Dokumente vorhanden 
sind. . 
(2) Die Durchführung wasserwirtschaftlicher und wassertechnischer Arbeiten im 
Grenzgebiet ist nach Zustimmung des zuständigen Kommandeurs der Grenztruppen 
der DDR gestattet. 

(42) 
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(3) Die Ausübung der Fischerei in den Grenzgewässern innerhalb des Bezirkes Pots
dam ist mit Grenzfischereischein, der vom Stellvertreter für Inneres des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes nach Zustimmung durch den zuständigen Kommandeur der 
Grenztruppen der DDR ausgestellt wird, gestattet. Die Ausstellung des Grenzfischerei
scheines kann mit der Erteilung von Auflagen verbunden werden. 
(4) In den Grenzgewässern innerhalb des Stadtgebietes der Hauptstadt der Deut
schen Demokratischen Republik, Berlin, sind die Ausübung der Fischerei und die, 
Fahrgastschiffahrt untersagt. 
(5) Die Ein-, Aus- und Durchfahrt von Wasserfahrzeugen in die, aus den bzw. durch 
die Grenzgewässer ist grundsätzlich nur in der Zeit von Sonnenaufgang bis 1 Stunde 
vor Sonnenuntergang gestattet und unterliegt einer gesonderten Verkehrsregelung. Die 
Bewegung von Wasserfahrzeugen in den Häfen der Grenzgewässer ist nur in der Zeit 
Von Sonnenaufgang- bis Sonnenuntergang erlaubt. 

I V . Abschnit t : ; / :

v  /.. 
Ordnung im Grenzgebiet an der Küste und in den Seegewässern f * y Y;X'yX*: x, 
der Deutschen Demokratischen Republik ' < -v 

§ 2 1 . / - A - « ^ 
Grundlinie 
Die Koordinaten der Grundlinie gemäß § 2 Abs. 5 des Grenzgesetzes sind in der An-, 
läge 2 festgelegt, ''fi-'i'V,'^••S'u <:'>y --' •.. ,Y\ü 

Schutzstreifen/- , v \ ; ' : ' - r , . v - , ••• - • " A . ''"\y - '" 
(1) Der Schutzstreifen verläuft von der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Bundesrepublik Deutschland bis Steinbeck (Kreis Grevesmühlen). 
(2) Für den ständigen oder vorübergehenden Aufenthalt im Schutzstreifen gelten die 
Bestimmungen der §§9 bis 13 entsprechend. 

§ 2 3 » " i . ,T )* , , t y 4 ><• - „» 
Grenzzone 
Die Grenzzone an der Küste (Anlage 3) erstreckt sich von Voigtshagen (Kreis Greves
mühlen) entlang der Küste bis Altwarp (Kreis Ueckermünde) einschließlich der Inseln 
Poel, Rügen, Hiddensee, Usedom, der Halbinseln Wustrow, Darß sowie der inneren 
Seegewässer gemäß Anlage 4 (nachfolgend innere Seegewässer im Bereich der Grenz
zone genannt). 

§ 2 4 : \>:&^.:W '• •••*.v.:v--, 
Meldepflicht . 
(1) Personen, die sich länger als 2 Tage auf Grundstücken, Hausbooten bzw. Wohn
schiffen in der Grenzzone vorübergehend aufhalten, haben sich innerhalb von 24 Stun
den bei der zuständigen Meldestelle der Deutschen Volkspolizei an- und beim Verlas
sen wieder abzumelden. Personen, die sich in Ferienheimen oder Gästehäusern des 
F D G B , von staatlichen Organen, Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften oder ge
sellschaftlichen Organisationen aufhalten, sind von dieser Meldepflicht ausgenommen. 
(2) Der Wohnungsgeber hat für Personen, die sich auf seinen Grundstücken aufhal
ten und nach Abs. 1 meldepflichtig sind, die Nebenmeldepflicht gemäß den Bestim
mungen der Meldeordnung zu erfüllen. 
A n m e r k u n g : Siehe § 13 der Meldeordnung vom 15. 7. 1965 i. d. F. der Bkm. der Neufassung 
vom 10. 6. 1981 (GBl. I Nr. 23 S. 282). ;• r.- ',, . , ,/V^:v--i, 

- . ••. :-i'4y;•y4::'->-: '<•,;> 
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§ 25 
Fahrzeugverkehr in den Seegewässern 
(1) Fahrzeuge der Küstenfischerei und des Wässerrettungsdienstes des Deutschen 
Roten Kreuzes der DDR (nachfolgend Wasserrettungsdienst genannt) sowie Sport
boote dürfen die Seegewässer, die außerhalb der Grenzzone liegen, befahren, wenn sie 
technisch zugelassen und registriert sind. Die an Bord befindlichen Personen müssen 
eine Erlaubnis für das Befahren der Seegewässer außerhalb der Grenzzone besitzen; 
ihre Personalien sind in das Bordbuch einzutragen. Als Bordbücher sind die von der 
Deutschen Volkspolizei herausgegebenen Vordrucke zu verwenden. Sie sind bei der für 
den Liegeplatz des Fahrzeuges zuständigen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zü 
beantragen... '•-•'•''»,..•.•. ....,;v:,-;:.';."' 
A n m e r k u n g : Sportboote im Sinne dieser AO sind Wasserfahrzeuge, die äusschließiich für 
sportliche oder Erholungszwecke bestimmt sind bzw. genutzt werden, ausgenommen Wasser
fahrzeuge des gewerblichen Personentransports. ' ! I 

(2) Mit Fahrzeugen der staatlichen Aufsichtsorgane und Einrichtungen sowie techni
schen Fahrzeugen ist das Befahren der Seegewässer außerhalb der Grenzzone mit 
schriftlichem Fahraufträg gestattet. Die Ausstellung des Fahrauftrages hat durch den 
zuständigen Einsatzberechtigten des betreffenden Organs, des Betriebes bzw. der Ein
richtung zu erfolgen. Die Mitnahme besatzungsfremder Personen ist grundsätzlich 
nicht gestattet. In begründeten Ausnahmefällen können die Leiter der betreffenden Or
gane, Betriebe bzw. Einrichtungen die Erlaubnis zur Mitfahrt auf diesen Fahrzeugen 
erteilen. Die Personalien sind im Fahrauftrag aufzuführen. 
(3) Die Besatzungen von Fahrzeugen des VEB Fahrgastschiffahrt „Weiße Flotte" ein-

•• schließlich des Personals der MITROPA müssen eine Erlaubnis zum Befahren der See
gewässer außerhalb der Grenzzone besitzen. ; ':>• • M v - V ' / 1 

(4) Das Befahren der Seegewässer mit Sportbooten ist grundsätzlich nur in der Zeit 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet. Über Ausnahmen entscheidet der 
Chef der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Rostock. .,. 
(5) Mit sonstigen Schwimmkörpern (z. B. Schwimmringen, Luftmatratzen, Badeboo-

1 ten und anderen schwimmfähigen Gegenständen) ist der Aufenthalt nicht weiter als 
150 m von der Küste entfernt in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ge
stattet. In den Gewässern vor dem Schutzstreifen gemä§ § 22 Abs. 1 ist der Aufenthalt 
mit sonstigen Schwimmkörpern nicht gestattet.' - ; 
(6) Der Chef der Grenzbrigade Küste ist berechtigt, das Befahren bestimmter Berei
che der Seegewässer mit Sportbooten und sonstigen Schwimmkörpern zu untersagen. 
(7) Die Routen und Kurse der Fahrzeuge des V E B Fahrgastschiffahrt „Weiße Flotte" 
in den Seegewässern außerhalb der Grenzzone bedürfen der Zustimmung des Chefs 
der Grenzbrigade Küste. ' 
(8) Werden Fahrzeuge des V E B Fahrgastschiffahrt „Weiße Flotte" zu Dienstleistun
gen in den Seegewässern außerhalb der Grenzzone durch Dritte gechartert, ist durch 
den Charterer für die besatzungsfremden Personen die Erlaubnis gemäß Abs. 2 zu er
teilen. Die An- und Abmeldung erfolgt gemäß § 29 Abs. 2. < 
(9) Der Aufenthalt von Wasserfahrzeugen der Deutschen Demokratischen Republik 
in den Territorialgewässern im Bereich der Seegrenze zur Bundesrepublik Deutschland 
bis Groß-Klütz-Höved ist nach Zustimmung des Chefs der Grenzbrigade Küste gestat
tet. 

(44) 
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§ 2 6 T . ' •
Erlaubniserteilung \

 ' ' ;\p''•<
 .;.y 

(1) Erlaubnisse für die Fahrt mit Sportbooten gemä§ § 25 Abs. 1 sind von den zustän
digen gesellschaftlichen Organisatione

1

n bzw- mit deren Befürwortung durch den Ei
gentümer bei der für den  Liegeplatz des Sportbootes zuständigen Dienststelle der 
Deutschen Volkspolizei zu beantragen. ' 
(2) Erlaubnisse für Besatzungen von Fahrzeugen der Küstenfischerei und des Was
serrettungsdienstes gemä§ §/25 Abs. 1 sowie für Besatzungen von Fahrzeugen des VEB 
Fahrgastschiffahrt „Weiße Flotte" einschließlich des Personals der MITROPA gemäß 
§ 25 Abs, 3 sind durch den Leiter des Betriebes bzw. der Einrichtung bei dem für den 
Liegeplatz des Fahrzeuges zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegen
heiten, zu beantragen. 
(3) Erlaubnisse gemäß § 25 Abs. 2 erteilen die Leiter der Organe, Betriebe bzw. Ein
richtungen nach Abstimmung mit dem für den Liegeplatz des Fahrzeuges zuständigen 
Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten. Sie können auch auf Sammellisten 
erteilt werden. 
(4) Die gemäß den Absätzen 2 und 3 erteilten Erlaubnisse sind nach Ablauf der Gül
tigkeitsdauer bzw. nach Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses durch die Leiter der 
Organe, Betriebe bzw. Einrichtungen unverzüglich einzuziehen. Die gemäß Abs. 2 er
teilten Erlaubnisse sind in diesem Fall an den zuständigen Rat des Kreises, Abteilung 
Innere Angelegenheiten, zurückzugeben; über die Einziehung der gemäß Abs. 3 erteil
ten Erlaubnisse ist dieser zu informieren, v .• 'l' ' .\-

§ 2 7 • •.• , '/-.}.y:^ Ay-^-yy^ ':r''-'\
Bootsliegeplätze 
Fahrzeuge der Küstenfischerei und des Wasserrettungsdienstes sowie Sportboote dür
fen an der offenen Küste auf den Liegeplätzen stationiert werden, die vom Rat des Be
zirkes Rostock nach Zustimmung durch'den Chef der Grenzbrigade Küste bestimmt 
sind. Sie sind vom Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Nutzer auf den Liegeplät
zen so zu sichern, daß eine unbefugte Benutzung ausgeschlossen ist. 

• . ' ' / i ^ : i V ^ i f / r ^ v v , ; V - ' . ,v.'-v- ,'•' 
§ 2 8 -'• '• " ".• y. ,\ • , v ; ; \ i . ' '.. ; 
Registrierung von Wasserfahrzeugen - , 
(1) Die Registrierung von Fahrzeugen der Küstenfischerei und des Wasserrettungs
dienstes sowie von Sportbooten, die für den Einsatz in den Seegewässern außerhalb 
der Grenzzone vorgesehen sind, ist bei der für den Liegeplatz der Fahrzeuge zuständi
gen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zu beantragen. , 
(2) ' Die von der Deutschen Volkspolizei erteilte Registriernummer und die Bezeich
nung des Liegeplatzes sind deutlich sichtbar an jden Fahrzeugen anzubringen: 
§ 2 9 . - '7' :/^;;^;: ;;>::^ \'^;;.- r-'>^ %^= :fe::.i^; 
Meldeverfahren für Wasserfahrzeuge ; ; 
(1) Die Fahrzeug- oder Bootsführer von Fischerei- oder Spörtbooten, die auf Liege
plätzen an der offenen Küste stationiert sind, haben sich 12 Stunden vor dem Auslau
fen und nach ihrer Rückkehr unverzüglich bei der zuständigen Dienststelle des Paß' 

;

kontrollorgan
1

s telefonisc
,  :

h ab- bzw. zurückzumelden
geben:.•  ..•7;'Y'-;::' ,'•:,:'-.U"'y':..:

. Bei der Abmeldung sind anzu-
-, • .; '••11 ••.:'<•'. •'• .• -Y -v'Y-

- Name bzw. Registriernummer des Fahrzeuges ,,'yS Y-'' 
- Zeitpunkt des Auslaufens ''•••..)' ,7 
- Fahrtziel und vorgesehene Liegeplätze - Y - V''"''.:• '"/*'"''"-'Y':;V:- v 

X Y ' ''' ' '"-; '. " 7 Y •.'»-''" 7 •,'-:>-/>' - ',/.•/• Y' 7. ' , 7 '.'.• ' Y ' 't'-: v ' Y • "Y'
Soz. Landesverteidigung - 6. Nachtrag " ,•.'.' ..'•'/"';' .- i ^ v * (45),.
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— Personalien und Nummer der Erlaubnis der an Bord befindlichen Personen 
— Zeitpunkt der beabsichtigten Rückkehr. 
(2) Bootsführer von Fahrzeugen gemäß § 25 Absätze 1 bis 3, die nicht auf Liegeplät
zen an der offenen Küste stationiert sind, müssen sich beim Auslaufen aus den inneren 
Seegewässern bzw. beim Einlaufen in die inneren Seegewässer im Bereich der Grenz
zone unter Vorlage der Erlaubnis beim zuständigen Kontrollpunkt ab- bzw. anmelden. 

V . A b s c h n i t t / _ _ _ 
Ordnung in den Grenzgebieten an der Staatsgrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik ' * ~ 
zur Volksrepublik Polen S v 
und zur Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik . 

§30 . A :\r:V-44'X -^V.$A ;i . ... \ : . Ą A/. •  5 
-V '7 7. A - U ; V i '

Fischfang und Angelsport 
(1) Die Ausübung der Fischerei und des Angelsports in den Grenzgewässern zur 
Volksrepublik Polen und zur Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik bis zur 
Staatsgrenze ist gestattet. Die Schiffahrt darf nicht behindert werden. > 
(2) Das Fischen und das Angeln in den Grenzgewässern ist in der Zeit von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang gestattet. Ortsfeste Fangeinrichtungen müssen 50 m von 
der Staatsgrenze entfernt sein. In den Grenzwasserläufen ist das Angeln nur vom 
Lande aus gestattet. ... . . • • • / . " " • ' ' " ; ' - f - - . ^ .' • • . . • ' • • ' • " -•• ; r \ 

 '.•;'•"'•/ ' •  'l :
§31  iX'-\-'j : \ •;•<••• • 4>-;'y'\ 4- '-
•Sportbootverkehr auf der Oder • V '_' 
(1) Der Verkehr mit Sportbooten auf der Oder von km 542,4 bis km 704,1 und der 
Westoder von km 0,0 bis km 17,1 ist grundsätzlich in der Zeit vom l'. April bis 31. Okto
ber eines jeden Jahres täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet. 
(2) In Abhängigkeit von den Navigationsbedingungen kann der im Abs. 1 festgelegte 
Zeitraum vom Wassersträßenaufsichtsamt der Deutschen Demokratischen Republik 
im Einvernehmen mit dem Grenzbevollmächtigten der Deutschen Demokratischen Re
publik zur Volksrepublik Polen verändert werden. 
(3) Sportboote können die ganze Breite der Grenzgewässer benutzen. Sie haben am 
Heck oder Bug die Staatsflagge zu führen. An Bord befindliche Personen müssen die 
Personal- und Schiffsdokumente mitführen, die nach den für sie geltenden Rechtsvor
schriften gefordert werden. 
(4) Die Durchführung von Veranstaltungen auf den Grenzgewässern bedarf der Er
laubnis der Deutschen Volkspolizei. Die Erlaubnis ist mindestens 6 Wochen vor dem 
geplanten Termin der Veranstaltung bei der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspo
lizei Frankfurt (Oder) zu beantragen. Die Erteilung der Erlaubnis erfolgt im Einverneh
men mit dem .Grenzbevollmächtigten der Deutschen Demokratischen Republik. Die 
Sportveranstaltungen dürfen die Schiffahrt nicht beeinträchtigen. , . ' ; 
(5) Der Hauptgrenzbevollmächtigte der Deutschen Demokratischen Republik ist be
rechtigt, den Sportbootverkehr auf den Grenzgewässern zeitweilig zu untersagen. 
(6) Für die Durchfahrt mit Sportbooten durch die Gewässer der Volksrepublik Polen 
zu den Seegewässern der Deutschen Demokratischen Republik gelten die völkerrecht
lichen Verträge über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt. 
A n m e r k u n g : Zur Zeit gilt: Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Regierung der Volksrepublik Polen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Binnenschiffahrt vom 25. 11. 1971 (GBl. II 1972 Nr. 9 S'. 120). 

(46) 
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§32 -v-Y ; / 
Fischereifahrzeuge und Sportboote • ' ' < v ' i . . \ ••'.̂ •••̂  > 
(1) Die zur Ausübung der Fischerei benutzten Wasserfahrzeuge sind durch den zu
ständigen Rat des Bezirkes zu registrieren. Sie erhalten nach der Registrierung ein Er
kennungszeichen, das sichtbar an den Fahrzeugen anzubringen ist. 
(2) Das Liegen und Anlegen von Fischereifahrzeugen und Sportbooten am eigenen 
Ufer im Bereich der Grenzgewässer ist nur an den festgelegten und gekennzeichneten 
Liegeplätzen gestattet. Sie sind vom Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Nutzer so 
zu sichern, daß eine unbefugte Benutzung ausgeschlossen ist. 
(3) Das Anlegen mit Fischereifahrzeugen und Sportbooten am Ufer der Volksrepu
blik Polen ist grundsätzlich nicht gestattet. Sind diese Wasserfahrzeuge oder die an 
Bord befindlichen Personen gezwungen, am Ufer der Volksrepublik Polen anzulegen 
bzw. das Ufer zu betreten, sind die örtlich zuständigen Grenz- bzw. Kontrollorgane der 
Volksrepublik Polen uriverzüglich zu benachrichtigen. ;..>.,;•;• 

§33 • ' ; •••• : ''•'';-.:v-:v->^;: 
Arbeiten und Dienstverrichtungen > : 
auf dem Hoheitsgebiet benachbarter Staaten tr, 
(1) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die auf Grund völkerrechtlicher 
Verträge mit Arbeiten bzw. Dienstverrichtungen in der Nähe der gemeinsamen Staats
grenze auf dem Hoheitsgebiet der Volksrepublik Polen bzw. auf dem Hoheitsgebiet der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik beauftragt sind, müssen im Besitz ei
nes Grenzausweises sein, - . i " i Y 
(2) Der Grenzausweis berechtigt zur Durchführung von Arbeiten bzw. Dienstverrich
tungen auf dem Hoheitsgebiet der Volksrepublik Polen bis zu einer Entfernung von 
150 m bzw. auf dem Hoheitsgebiet der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
bis zu einer Entfernung von 5 km von der gemeinsamen Staatsgrenze. Bei Notwendig
keit können diese Entfernungen erweitert werden. In diesem Falle haben die Leiter der 
Betriebe und Dienststellen bei der Durchführung von Arbeiten und Dienstverrichtun-
. gen • 
a) auf dem Hoheitsgebiet der Volksrepublik Polen die erforderliche Entfernung in 
den Grenzausweis, unter „Bemerkungen", einzutragen, 
b) auf dem Hoheitsgebiet der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik die 
Zustimmung des zuständigen Grenzbevollmächtigen der Deutschen Demokratischen 
Republik einzuholen. 
(3) Der Grenzübertritt zur Durchführung von Arbeiten bzw. Dienstverrichtungen er
folgt mit den ̂ festgelegten Grenzübertrittsdokumenten grundsätzlich über Grenzüber
gangsstellen. Der Grenzübertritt an anderen Orten ist nur in besonderen Fällen und 
mit Zustimmung des zuständigen Grenzbevollmächtigten der Deutschen Demokrati
schen Republik gestattet. 
(4) Die Durchführung von Arbeiten bzw. Dienstverrichtungen ist von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang zulässig. Besteht,die Notwendigkeit, Arbeiten bzw. Dienstver
richtungen über die genannte Zeit hinaus durchzuführen, sind darüber der zuständige 
Grenzbevollmächtigte der Deutschen Demokratischen Republik, in besonders dringen
den Fällen die nächstgelegene Dienststelle der Grenztruppen der DDR, zu informie
ren. 
(5) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 4 gelten nicht für die zur Sicherung des Ver
kehrsablaufes an Übergabe-/Übernahmebahrihöfen und für die zur Eisenbahntrans
portbegleitung eingesetzten Personen sowie für die Angehörigen der Grenz-, Paßkon
troll- und Zollkontrollorgane. 
(6) Für die Ausstellung, Nachweisführung und Einziehung der Grenzausweise sind 
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die Leiter der Betriebe oder Dienststellen verantwortlich, deren Angehörige mit Arbei
ten bzw. Dienstverrichtungen beauftragt sind. Die •erforderlichen Vordrucke für Grenz
ausweise werden den Leitern der Betriebe und Dienststellen durch die zuständigen 
Volkspolizei-Kreisämter auf Antrag zur Verfügung gestellt. 
(7) Die Gültigkeitsdauer der Grenzausweise ist bei Ausstellung auf 1 Jahr zu begren
zen, sie kann lim weitere 6 Monate verlängert werden. Nach Ablauf der Gültigkeits
dauer bzw. bei Beendigung des Arbeitsrechts- oder Dienstverhältnisses sind die Grenz
ausweise einzuziehen. 
Anmerkung: Siehe dazu die unter Reg.-Nr. 2.3. und 2.3.1, abgedruckten Verträge mit der VRP 
und der ĆSSR. • \ ' ' • V' ••:'.'[.-'•, ••' •'.'/'.;'. 'y' 

V I . . A b s c h n i t t ' * ; ' ' "• V ' • \'---::y.
 i

:'
Aufenthalt ausländischer Kriegsschiffe n den Seegewässern A i

 4£4'4'/.
. 

der Deutschen Demokratischen Republik ^7 V

§34 '  \-Ł:-'^:'','x 444:[:ł\4-
Erlaubnis zu

 '
m
•

 Aufenthalt '• ;7---
(1) Die Beantragung der Erlaubnis zum Aufenthalt in den Seegewässern gemäß § 15 
des Grenzgesetzes hat mindestens 30 Tage vor dem beabsichtigten Aufenthalt zu erfol
gen. Dem Antrag sind folgende Angaben beizufügen: 
a) Zweck des Aufenthaltes, vv'-'vv? V t y':̂  • V'-' 
b) Aufenthaltsdauer, •. • •, . • • . • \ ''''.*,./•'-••• ..';:" 1 ; 
c) Anzahl, Klassen, Namen der Schiffe, ::~
d) Hauptabmessungen (Wasserverdrängung, Länge, Breite, Tiefgang), 

Ne) Name und Dienstgrad des Kommandanten (Verbandschef), . > 
f) Aufenthaltshafen. ; / A ' A •'v:-v.A ; ; : " A " - , ; • • ' A . •. A>"~:.;'' CAr 
(2) Nach Möglichkeit sind bereits bei der Beantragung der Erlaubnis zum Aufenthalt 
die in der Anlage 5 enthaltenen Angaben beizufügen. 
(3) Während ihres Aufenthaltes in den Seegewässern sind ausländische Kriegsschiffe 
von allen Gebühren (einschließlich Zollgebühren), mit Ausnahme für gewährte Dienst
leistungen, befreit. Y , : ' \ / .-vA.' A . A v A ' -' •• ;; A-v--'; V.J A'1'r.1;. 

'". •, . .
;

. A A "'A A . A A - / ? A •.•yy\\, : • 
§35 r A  " • A A v :' A./\ A ; A - S A A : : :  V 

Marinestandortkommandant und Verbindungsoffizier A A 
v . '•. .'"  ^A

(1) Der Marinestandortkommandant bzw. in seinem Auftrage der Verbindungsoffi
zier hat den ausländischen Kommandanten (Verbandschef) während des Aufenthaltes 
in den Seegewässern zu unterstützen und ihn insbesondere über die Rechtsvorschriften 
und anderen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik zu informieren. 
(2) Der ausländische Kommandant (Verbandschef) ist verpflichtet, dem Marine
standortkommandanten bzw. dem Verbindungsoffizier die in der Anlage 5 geforderten 
Angaben zu übergeben, wenn diese nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt übermit
telt wurden.. .;• x^ •• - j v .;• AA'- • '•• A ^ A ' ^ A A A A A'A'''/; ;-;V,:'": A A ' ' 

§36 fi  : : ; :
 :r;r-- '- '4 x 4 '-'^ 

Unzulässige Handlungen •• • A . >•• \\----•,.*•: y.-
(1) Während ihres Aufenthaltes in den Seegewässern ist es ausländischen Kriegs
schiffen nicht gestattet; in die für den Seeverkehr gesperrten Gebiete einzulaufen. 
(2) Die Besatzungen dürfen insbesondere folgende Handlungen nicht durchführen: 
a) Forschungsarbeiten, Vermessungen und Messungen, ' 
b) Herstellen von fotografischen und anderen Arten von Aufnahmen, Zeichnungen, 
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Skizzen, Beschreibungen von Hafengebieten, Verkehrsanlagen und militärischen Ein
richtungen, • '. ' •;• 1 \ -•.;:' ••-••/ 
c) Verkehr von bewaffneten Kuttern oder Beibooten sowie Bootsmanöver mit bewaff
neter Besatzung und Aussetzen von Landungseinheiten, i 
d) Waffeneinsatz U n d dessen Übung (ausgenommen Salutfeuern), , : ' 
e) Schein werferübungen, ••' ' ; - • r-: •'• '•.;•) '. '•/. „•. .;. ... } ' l ••.•/'..•• 
f) Auslegen und Räumen von Minen„ 
g) Übungen für den Einsatz von chemischen Mitteln, Rauch- und Nebelwänden, /. 
h) Unterwassersprengungen, 
i) Starten oder Aufnehmen von Luftfahrzeugen/Auflassen von Ballons, > • ' 
k) Arbeiten mit Funkortungsgeräten und anderen funktechnischen und hydroakusti
schen Mitteln (ausgenommen zur navigatorischen Sicherheit während der Fahrt), 
l) Fang jeglicher Art von Fischen und anderen Meerestieren, 

/m) Verschmutzen der Gewässer durch Öl oder ändere Stoffe, • 'y 
n) jegliche militärische Aktivitäten, die mit dem Zweck des Besuches nicht im Ein
klang stehen. ' * ' - . ' 
(3) Auf Ersuchen des Kommandanten (Verbandschef) des ausländischen Kriegs
schiffes kann der Marinestandortkommandant die Zustimmung erteilen für: 
a) das Benutzen der Funkanlage für den Funkverkehr mit dem Heimatland des Schif
fes, . . ' . ' • N ' 
b) Unterwasserarbeiten, die zur Durchsicht oder Reparatur des Schiffes dienen, 
c) die Benutzung von Kuttern, Beibooten oder anderen Wasserfahrzeugen der auslän
dischen Kriegsschiffe. . .. .{. : v >/' . , '. > , 

.'. ' ,•.'..••:'? »'•" >'•'".' •'•;"..,'';'•'.'''..'%:'. . 'l ' •''..- '• '• ''•••>y 
§37 . Y V ^ - ^ V ' ! ' ; ^ - - ' ' ' : ' 7 7 ' ' ; : •• • "-..rv;-:: ' , . •• -V,--
Landgang / 

;

(1) Der Landgang der Besatzungen bedarf der Zustimmung des Marinestandortkom
mandanten. 
(2) Der Landgang ist grundsätzlich nur im jeweiligen Standortbereich und unter Ein
haltung der festgelegten Ordnung zulässig. Ein Verlassen des Standortbereiches bedarf 
der Zustimmung des Marinestandortkommandanten. 

§ 3 8 7 : • ' • ;, ' ', V • -':;';y.'V 
Betreten bzw. Verlassen ausländischer Kriegsschiffe ' 
(1) Das Betreten bzw. Verlassen ausländischer Kriegsschiffe durch Personen, die 
nicht zur Besatzung gehören, bedarf der Zustimmung des Marinestandortkommandan
ten. v .' •' • - • ' . , . ' • '. " 
(2) Vertreter von Botschaften oder Konsulaten des Staates, dem das ausländische 
Kriegsschiff angehört, unterliegen den für sie geltenden Bestimmungen. ' 

§ 3 9 •>" . '.>+•['• 
Abbruch des Aufenthaltes ••'•':'••'•' '•' /'• ':•'.•• 'y. • 'V- ± '• 
(1) Bei Verletzung oder Nichtbeachtung der Rechtsvorschriften und Bestimmungen 
der Deutschen Demokratischen Republik durch ein ausländisches Kriegsschiff oder 
dessen Besatzung hat der Marinestandortkommandant den Kommandanten (Ver
bandschef) auf die Rechtsverletzung aufmerksam zu machen. ' 
(2) Ausländische Kriegsschiffe, die einen derartigen Hinweis unbeachtet lassen, körn 
hen zum Verlässen der Seegewässer aufgefordert werden; 
(3) Unter außerordentlichen Umständen kann den ausländischen Kriegsschiffen je
derzeit die Weisung erteilt werden, die Seegewässer innerhalb einer bestimmten Frist 
zu verlassen. ' . . : ••• , • • • • . . •. • v 

Soz. Landesvertefdigung - 6. Nachtrag • -  v

 Y  (49) 
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' § 4 0 / , : - i . > , - . v A > : v . i 

Durchfahrt 
Für das Durchfahren der Seegewasser gelten die Bestimmungen der §§ 34, 36 und 39 
entsprechend. . 

§ 4 1 • '. * i ' •' \* ':4-:' A - . y . V: J: 4 <.••:>•;• -/,, Ą ', ;./ 
Hilfsschiffe 
Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten auch für Hilfsschiffe der Seestreitkräfte. 

V I I . Abschni t t • A V . ' . , , . , . 
Ein- oder Überflug von Staatslüftfahrzeugen und zivilen Luftfahrzeugen 
mit militärisch bedeutsamer Fracht 

Begriffsbestimmung 
(1) Staatsluftfahrzeuge sind alle Militär-, Zoll- und Polizeiluftfahrzeuge sowie andere 
Luftfahrzeuge, die ausschließlich für einen staatlichen Dienst bestimmt sind oder ver
wendet werden. y'-, " '• . . - , .-'> • ' 
(2) Zivile Luftfahrzeuge mit militärisch bedeutsamer Fracht sind Luftfahrzeuge, die 
unter anderem Truppen, Sprengstoff, Kriegsmunition oder Kriegsgeräte befördern 
oder mit sich führen. 

§ 4 3 - < ' "' • - . / • / y;Y.. • " x:y:\--^y. 'y .x^:-4x/':: 
Ein-oder Überflugerlaubnis 
(1) Die Beantragung der Erlaubnis für den Ein- oder Überflug der im § 42 genannten 
Luftfahrzeuge gemäß § 16 Abs. 5 des Grenzgesetzes hat grundsätzlich bis spätestens 10. 
Tage vor dem geplanten Flug zu erfolgen. Dem Antrag sind folgende Angaben beizufü
gen: ..- > 
a) Staatszugehörigkeit des Luftfahrzeuges, , W . > " "'A' 
b) Typ des Luftfahrzeuges, ; A : , » ; • 
c) Staatszugehörigkeits- und Eintragungszeichen, , 1 A^ 
d) Bewaffnung des Luftfahrzeuges, A \ 
e) Zweck des Fluges und Flugziel, ;," , ••• 
f) Anzahl der an Bord befindlichen Personen, ^  - V - ; ; 

 '"..'"•;>'••>''• - :
g) Art und Menge der zu befördernden Fracht, ' )> ' 
h) Datum des Fluges, 
i) Name, Vorname und Staatsbürgerschaft des Luftfahrzeugkommandanten, 
k) Ort und Zeit des geplanten Grenzüberfluges beim Einflug in das und beim Ausflug 
aus dem Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik, 
1) geplante Lande- und Startzeit bei einer vorgesehenen Landung in der Deutschert 
Demokratischen Republik. 
(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die Antragstellung in gekürzter Form und 
mit verkürzten Fristen erfolgen. 
(3) Die vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten erteilte Erlaubnis hat nur 
für den beantragten Tag Gültigkeit. 
(4) Änderungen der Angaben des Antrages gemäß Abs. 1 können dem Flugsiche
rungsdienst bis 1 Stunde vor Durchführung des geplanten Fluges übergeben werden... 
Dabei sind Änderungen der Angaben zur Staatszugehörigkeit des Luftfahrzeuges, zur 
Bewaffnung des Luftfahrzeuges und zum Zweck des Fluges nicht zulässig. 
(5) Kann der Flug an dem Tag, für den die Erlaubnis erteilt wurde, nicht durchge-
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führt werden, ist die Erlaubnis mindestens 24 Stunden vor .der geplanten Durchfüh
rung des Fluges erneut einzuholen. N ••• ,.:\ 
(6) Die Erteilung der Einflug- oder Überflugerlaubnis berührt nicht die Pflicht zur 
Anmeldung des Fluges beim Flugsicherungsdienst. 

§44 ;'' y Y 7. . 
Flugstrecken und-höhen 
(1) Bei der,Durchführung der Flüge sind die laut gültigem Flugplan freigegebenen 
Flugstrecken und -höhen einzuhalten bzw. die durch den Flugsicherungsdienst erteil
ten Weisungen auszuführen. < 
(2) Bei Verletzung der im Abs. 1 getroffenen Festlegungen können gegen diese Luft
fahrzeuge Maßnahmen entsprechend § 28 des Grenzgesetzes eingeleitet werden. 

V I I I . Abschni t t ..T '''..' '''-yr,Yj 
Ordnungsstrafbestimmungen ' •••̂ 1 \y. »••,:"'•' 

• § 4 5 ' '••. . " ' • ""W • y' 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) die zur Markierung, Kennzeichnung und Sicherung der Staatsgrenze und der 
Grenzgebiete errichteten Zeichen oder Anlagen beschädigt, zerstört, verändert, wider
rechtlich entfernt oder in ihrer Lage verändert, 
b) die für das Grenzgebiet festgelegten Melde-, Registrier-, Einreise- und Aufent
haltsbestimmungen nicht einhält, unrichtige Angaben zur Erlangung entsprechender 
Erlaubnisse macht oder erteilte Erlaubnisse mißbraucht, 
c) innerhalb des Schutzstreifens unbefugt fotografiert, filmt, Fernseh- bzw. Rund
funkaufnahmen oder Skizzen anfertigt oder Vermessungs- und topographische Arbei
ten durchführt oder militärische Objekte, Grenzsicherungsanlagen, Grenzübergangs
stellen oder andere Kontrolleinrichtungen im Grenzgebiet unbefugt fotografiert, filmt 
oder anderweitig bildlich darstellt, • / 
d) im Schutzstreifen erlaubnispflichtige Arbeiten ohne Erlaubnis ausführt oder aus
führen läßt, 
e) die Meldepflicht über das Aus- und Einlaufen von Wasserfahrzeugen verletzt, 
f) mit Tauchgeräten ohne Erlaubnis oder außerhalb der freigegebenen Gebiete 
taucht, • 
g) die Registrierpflicht für Wasserfahrzeuge verletzt und die Bestimmungen über die 
Benutzung von Sportbooten und deren Stationierung auf den festgelegten Liegeplätzen 
nicht einhält, 
h) die zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in den Grenzgebieten erteilten 
Auflagen der Schutz- und Sicherheitsorgane nicht erfüllt, 
i) im Grenzgebiet Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsgeräte ohne Sicherung vor 
unberechtigter Benutzung abstellt, 
k) die Bestimmungen über die Erlaubnispflicht für Veranstaltungen im Grenzgebiet 
verletzt, 

r l ) in der Grenzzone an Feriengäste ohne Erlaubnis der zuständigen staatlichen Or
gane Zimmer oder Schlafstellen überläßt, 
m) ohne Erlaubnis im Schutzstreifen oder in der Sperrzone zeltet, in Kraftfahrzeu
gen, Wohn- und Campingwagen übernachtet oder in der Grenzzone außerhalb festge
legter Plätze bzw. ohne gültige Zelterlaubnis Wohn- und Campingwagen aufstellt oder 
zeltet, 
n) Fischerei-, Angel- oder Badeverbote bzw. die Bestimmungen über die Benutzung 
sonstiger Schwimmkörper nicht einhält, 

Soz. Landesverteidigung - 6. Nachtrag v . - , ' i ' ' ' ' 7 - (51) 
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o) die Bestimmungen über das Jagen und Sportschießen sowie über die Lagerung 
und Aufbewahrung von Jagd- und Sportwaffen sowie von pątronierter Munition und 
Sprengmitteln im Grenzgebiet nicht einhält oder 
p) der Pflicht zur Freihaltung der Grenzzeichen nicht nachkommt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 500 M belegt werden. . ; 
(2) Wenn eine vorsätzliche Handlung gemäß Abs. 1 •< ; V' 
a) wiederholt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet 
wurde, •; • . " 
b) einen größeren Schäden verursacht hat oder < 7- f -s

 ; 

c) die Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet erheblich beeinträchtigte, < 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 M ausgesprochen werderv 
(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die dazu ermächtig
ten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei oder die ermächtigten Mitarbeiter der ört
lichen Räte befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld in Höhe von 1 bis 20 M auszu
sprechen. * 
(4) Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit benutzt wurden, kön
nen neben anderen Ordnungsstrafmaßnahmen oder selbständig ohne Rücksicht auf die 
Eigentumsverhältnisse oder Rechte Dritter entschädigungslos eingezogen werden. Er
teilte Erlaubnisse können entzogen werden. . 1 

(5) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt entsprechend der jeweili
gen Zuständigkeit den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei oder den 
für das jeweilige Fachgebiet zuständigen Stellvertretern der Vorsitzenden der Räte der 
Kreise. • < .' ; 
(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Ausspruch von Ord
nungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ord
nungswidrigkeiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101). 

I X . Abschni t t 

Schlußbestimmungen 

§46 
Inkrafttreten v k 

Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1982 in Kraft. 

.(52) 
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Anlage 1 • 'A -'A; 
zu § 8 vorstehender Anordnung • 

Signale und Zeichen sowie Hai beim Abfangen von Luftraumvertetzeni 

I. 

Lfd. Signale und Zeichen ^ Bedeutung -• - Antwortzeichen \ ; A . Bedeutung r A A ; 
Nr.: des Luftfahrzeuges des LuftraumverletZers 

1; 2 3 . ' - A// 4 . ' • AVA 5 . ' . ' A ' 'A 

1 i ~, Am Tage: Flugzeuge am Tage: 

Wechselweise Betätigung der Sie sind abgefangen, Wechselweise Betätigung der Verstanden, führe 
Folgen Sie mir. Querruder und folgen. Ihre Anweisung aus; Querruder aus einer vor und nor Ol 

malerweise links von dem Luft- . 3 
raumverletzer gelegenen Position. N 

:•••''• Nach Bestätigung des Signals fla- I 
••••*•- che Honzontalkurve, normaler c 

3 • 
weise nach links, auf den ge- • <*5 

, wünschten Steuerkurs. > y 
/ •»•• :'' 

In der Nacht: In der Nacht: 
-: -'" Wie am Tage und zusatzlich in un- Wie am Tage und zusätzlich in un

• regelmäßigen Zeitabstanden wie regelmäßigen Zeitabstanden wie
derholtes Ein- und Ausschalten. derholtes Ein- und Ausschalten 

v * der Positionslichter. der Positionslichter. 
Drehflügler am Tage und in der 
Nacht: 
Wechselweise Veränderung der 
Querlage, in unregelmäßigen Zeit
abstanden wiederholtes Ein- und 



Lfd. Signale und Zeichen Bedeutung Antwortzeichen Bedeutung 
Nr.: des Luftfahrzeuges des Luftraumverletzers 

1 2 3.' - 4 5 

' —-y /. /'. .•" • '..' - Ausschalten der Positionslichter ' Ż . ; 7 ~ 
• V' ' •'•.':'• ;v\7:,.-- ' -••'••• '7...'; • - .'.'••",'•'''•••. -v > '. und folgen. c - v • '• ' 7"-
Anmerkung: r"' • ••">' ; - / • "'" ' - '; 
(1) Wetterverhältnisse oder das Gelände können erforderlich machen, daß das Luftfahrzeug die Signale von einer rechts vofc 
dem Luftraumverletzer befindlichen Position aus gibt und die nachfolgende Kurve nach rechts fliegt. 
(2) Falls der Luftraumverletzer die Geschwindigkeit des abfangenden Luftfahrzeuges nicht einhalten kann, wird das ab
fangende Luftfahrzeug mehrmals Kuryen um 2 x 180° durchführen und beim Passieren des Luftraumverletzers die Querruder 
betätigen. v •• v . • ' v . -

Am Tage und in der Nacht: Flugzeuge am Tage und 
in der Nacht: 

Plötzliche Steigflugkurve um 90° Sie können weiter Wechselweise Betätigung der Verstanden, führe 
oder mehr von dem Luftraumver fliegen. Querruder. ';: Ihre Anweisung aus. 
letzer weg, ohne den Flugweg des. Drehflügler am Tage und 
Luftraumverletzers zu kreuzen. in der Nacht: A 

Geben des Signals der lfd. Nr. 1 
für Drehflügler. 

Am Tage Flugzeuge am Tage: 
Platzrunde, ausfahren des Fahr-. Landen Sie auf die Fahrwerk ausfahren, dem Luft Verstanden, führe . 
Werkes und überfliegen der Lande sem Flugplatz., % fahrzeug folgen und. nach Über Ihre Anweisung aus. 
bahn in Landerichtung oder falls fliegen der Landebahn die Lan
der Luftraumverletzer ein Dreh dung durchführen. 
flügler ist, überfliegen des Lände
platzes. .. . • 

00 

... V 



Vi  i r 

o Lfd. i\ -. . i • •

Bedeutung ' • $ :- . \i 1 

Bedeutung N Signale und Zeichen S Antwortzeichen 
3 ' Nr.: des Luftfahrzeuges ^ ; ; . ^ ~
CL <: des Luftraumverletzers 

< n 3 1 '2 ; r/" ' 5 
n 

öö§i " c 3 In der Nacht: < In der Nacht: 00 
I Wie am Tage und zusätzlich Lan Wie am Tage Und zusätzlich Lan
o descheinwerfer einschalten. • / r - descheinwerfer, falls vorhanden, 

einschalten. 
Drehflügler am Tage und 

0Q in der Nacht: ' ;J 
Dem abfangenden Luftfahrzeug r~; 
folgen und Landeanflug mit stän

'V'«- ... • dig eingeschaltetem Landeschein CV 
werfer, falls vorhanden, durchfüh
ren. N 

a 

Flugzeuge am Tage: Am Tage und in der Nacht: > sc 
Fahrwerk einfahren beim Über- . Der von Ihnen be- "C Fahrwerk einfahren und ein Signal Verstanden, 3 . 
fliegen der Landebahn ih einer 'stimmte Flugplatz :: lfd. Nr. 1 geben, wenn Luftraum- Sie mir. 
Höhe zwischen 300 m und 600 m ist ungeeignet. verletzer dem Luftfahrzeug zu ei
über Flugplatzhöhe und Weiter nem Ausweichflugplatz folgen 
flug in die Platzrunde. soll. 

In der Nacht: In der Nacht: "Ć"'-' es» • 

Wie am Tage und zusätzlich blin Fahrwerk einfahren und ein Signal Verstanden. Sie kön S - co 
ken durch wiederholtes Ein- und der lfd. Nr. 2 geben, wenn dem nen weiterfliegen. CO 
Ausschalten der Landescheinwer Luftraumverletzer der Weiterflug 
fer. Falls keine Blinkzeichen mit gestattet wird. 
dem Landescheinwerfer gegeben 
werden können, blinken mit ir

<>v>.. gendwelchen anderen verfügbaren 
Lichtern. • 

• V 



Lfd. Signale und Zeichen Bedeutung Antwortzeichen Bedeutung 
Nr.: des Luftfahrzeuges . des Luftraumverletzers ••'A'-
1 2 : '; ' ' •; - 3 4 ••' . . - . ' A -. 5 . 

Flugzeuge am Tage und in der Am Tage und in der Nacht: 
- * Nacht: . / . . • • 

Regelmäßiges Ein- und Ausschal Kann Ihre Anwei Geben des Signals der lfd. Nr. 2 Verstanden. ~ 
ten aller verfügbaren Lichter, aber sung nicht ausfüh
so,, daß sie sich von den Blinklich ren. 
tern unterscheiden. 

; •••••••. 

Flugzeuge und Drehflügler am Am Tage und in der Nacht: 
Tage und in der Nacht: 

... Unregelmäßiges Ein- und Aus In Notlage -, Geben des Signals der lfd. Nr. 2 Verstanden. 
schalten aller verfügbaren Lichter. 

• 

\ 

'i 

\ 
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Anlage 2 ł • " 
zu § 21 vorstehender Anordnung 

't'-' 

Die Grundlinie der Seegrenze wird durch den Verlauf der Küstenlinie sowie der Ver
bindungslinien zwischen den Koordinaten folgender Punkte bestimmt: 

Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zur Bün-
i desrepublik Deutschland entlang der Küstenlinie B = 53° 57' 30" 

: .bis ' . ::%:--4\ L = 10° 54' 18" 

2. Groß-Klütz-Höved : : B *= 54° 00' 58" 

• i • ; ' • ' i ' -
L = 11° 10' 50" 

B = 54° 05' 40" /3 . Halbinsel Wustrow • L= 11° 33' 13" . entläng der Küstenlinie bis 
B = 54° 29'00" 

4. Darßer Ort 'L*= 12° 30'48" 

B = 54° 29'27" 
5. Bernsteininsel (Darßer Ort) ' L = 12° 32' 06" 

B = 54° 36'. 28" 
6. Dornbusch (Insel Hiddensee) L = 13° 08' 05" 

B = 54° 38' 42" 
,7. Rehbergort L - 13°13'27" 

entlang der Küstenlinie bis B = 54° 41' 12" 
8. Kap Arkona •'• L = 13° 25'45" 

9. Ranzow B = 54° 35' 11" 
1 entlang der Küstenlinie bis L = 1 3 ° 38'21" 

10. Kollicker Ort B = 54° 33'49" 
L = 13° 40'51" 

11. Nordperd B = 54° 20' 33" 
L = 13° 46' 06" 

12. Greifswalder Oie B = 54° 15'00" 
L - 13° 55'34" 

13. Peenemünder Haken B = 54° 10' 05" 
entlang der Küstenlinie bis , L = 13° 48̂  56" 

14. Staatsgrenze zur Volksrepublik Polen B = 53° 55'46" 
L = 14°13'42" 

Soz. Landesverteidigung - 6. Nachtrag (57) 



B S t U 
1 .* " ' 

4.3. 600 W n nzordnung 
• Grt 22 

Anlage 3 '.;v/._\; '/ " y. ̂  ;-•'•; 
zu § 23 vorstehender Anordnung • >.'•'. ;i y 

Verlauf der Grenzzone an der Küste 
Ausschließlich Ortsteil Klein Voigtshagen der Gemeinde Dassow einschließlich 
Ortsteil Dönkendorf der Gemeinde Kalkhorst, außer Ortsteil Borkenhagen; 
entlang der Straße Kalkhorst/Grundshagen/Klütz - einschließlich Ortsteil Grundsha
gen, ausschließlich Klütz; — entlang der Straße Klütz/Damshagen — ausschließlich 
Damshagen - ; entlang des Weges Damshagen/Gramkow - ausschließlich Ganten
beck und Hohenkirchen — einschließlich Wohlenberg und Niendorf; entlang der 
Straße Grämkow/Wismar — ausschließlich Stadtkreis Wismar; 
ab Straßengabelung F 105/F 192 entlang der F 105 - ausschließlich Stadt Neubukow 
— einschließlich der Ortsteile Spriehusen, Buschmühlen und Malpendorf der Stadt 
Neubukow ausschließlich der Städte Kröpelin und Bad Doberan sowie aller Orte 
entlang der F 105 bis westliche Begrenzung des Messegeländes Rostock/Schutow — 
ausschließlich der bestehenden und geplanten Neubaugebiete der Stadt Rostock, -
einschließlich Überseehafen Rostock; \ 
entlang der Autobahn Überseehäfen/F 105 bis zur F 105 entlang der F 105 - aus
schließlich Bentwisch, Mönchhagen, Rövershagen und Gelbensande — einschließlich 
Dorf Körkwitz bis westlicher Ortseingang Ribnitz Damgarten — ausschließlich Ribnitz 
Damgarten; "".:.'- * ' . . • : . . ' . V ; : : •> /* ' . . > / - ' ' - • " ''V,M ; 

entlang der südlichen Üferbegrenzung des Saaler Bodden, Bodstedter Bodden, Barther 
Bodden und des Grabow bis - ausschließlich Wendisch Langendorf, ausschließlich 
Hohendorf; 
entlang der Straße Hohendorf/Stralsund — ausschließlich Prohn — einschließlich 
Klein Damitz, Parow und Kramerhof — ausschließlich Stadtkreis Stralsund; 
entläng der südlichen Uferbegrenzung des Strelasund und Greifswalder Bodden bis — 
ausschließlich Struck; v 

entlang der westlichen Uferbegrenzung des Peenestroms bis Kärnin; y 
entlang der südlichen Uferbegrenzung des Kleinen Haff und Neuwarper See bis zur 
Staatsgrenze der Volksrepublik Polen. . ,-

Anlage 4 ". ' ; : •••'.•'.-.y ; " • :' Y N Vy'.: 
zu § 23 vorstehender Anordnung "'-'"•''* -

Innere Seegewässer im Bereich der Grenzzone ' .7 v - '-\\..;y'y,t .'•> 
1. Wismar Bucht bis zur Verbindungslinie Höhe Hohen Wischeridorf Huk - Tim-

mendprf/Hafen 
2. Salzhaff bis zur Verbindungslinie Kieler Ort (Südspitze) — Insel Langenwerder — 

Insel Poel (Golwitz) v * .i_ ] . >•. 
3. Unterwarnow einschließlich Breitling • 7 y ( ' y / : 
4. Saaler Bodden y,V . . .v '/'.;  ' '•• 7".y. •''-. y. 7 • :

 : v v ' 
5. Bodtstedter Bodden - . . y' 
6. Barther Bodden •'• • .••'••:'•'• • • •'''•'/ "v? •, '• ' {•'-"> "• v ' •"• ' y " 
7. Der Grabow einschließlich Verbindung zum Kubitzer Bodden bis zur Verbin

dungslinie Pramort - Südufer Insel Großer Werder - Kleiner Werder - Bock 
(Nordspitze) — Insel Hiddensee (Südspitze des Gellen) 

8. Kubitzer Bodden r -
9. Prohner Wiek 

' 10. Strelasund > -

(58) N 
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11. Schaproder Bodden einschließlich Udarser Wiek 
12. Vitter Bodden bis zur Verbindungslinie Bessiner Haken (Sudspitze) Bug (Süd

spitze) ,
13. Rassower Bodden einschließlich Wieker Bodden > v , 
14. Breetzer Bodden •' \ ' *• * ? 

15. Breeger Bodden X ' A A ; y \ • ' t ' K 

16. Lebbiner Bodden .
 1

 v ; 1 - •. 
17. Großer und Kleiner Jasmunder Bodden  . 1 

18. Rügischer Bodden einschließlich Having und Hagensche Wiek 
19. Greifswalder Bodden bis Höhe Peenemünder Haken - Rüden - Thießow 
20. Achterwasser . v ,. . . s 

21. Krumminer Wiek 
22. Peenestrom ' ~ s • 
23. Oder-Haff bis'Staatsgrenze zur Volksrepublik Polen 

Anlage 5 ' r ' " ' ' ' • • } ' ' . : / ; • • 
zu § 34 vorstehender Anordnung - : ' \j"\.1.y\ 

Angaben über ausländische Kriegsschiffe 
Nationalität: / ' Flagge: Typ: 
Bezeichnung: ;». - . . , . Name:. 
Dienstgrad des Kommandanten (Verbandschef): 
Name des Kommandanten (Verbandschef): 
Anzahl der Offiziere: 
Anzahl der Unteroffiziere und Mannschaften: .'.. '...•'. 
Zweck des Einlaufens: ..' ' 
Letzter Hafen, von dem das Schiff,abgegangen ist: . . 
Aufenthaltszeit; E in lau fen : . . . . . . . 

Auslaufen: 
Hauptelemente: Tonnage: . . . . . . 

Länge: 
•').'/'. Breite: 

• Tiefgang: 
Bewaffnung: Artillerie: . . . :••;. .•> 
(Anzahl / Kaliber) Torpedo: . . . . . . «. v . . . « . . . 

Sperr: . . . . . . . . . ' . . . . . . . \ . . . . . . . . . 
Raketen": 
Reak.Waffen:.. . , 

Flugzeuge: Anzahl: / . . . . . . . ...... Typ: . 
Funkanlagen Sender: . . . . t . . : . . . Empfänger: 

(Typ/Anzahl) •>• 
Liste der Passagiere: 
Art und Menge der Ladung: 
Sanitärer Zustand: 
— des Schiffes: 
— der Besatzung: , 
— des letzten Hafens: 

Soz. Landesverteidigung - 6. Nachtrag 
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Hafen: — r 
Kommandant 
Datum: , 

Anmerkung: Diese Aufstellung ist in der Sprache des Landes, dem das, Schiff gehört, 
und in deutscher Sprache abzufassen. • 

(60) 




